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 Auflistung der eingegangenen Stellungnahmen  
 
 
1. Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein 

Az.: VII 417-533.71-62-001 Frau Bülck 
vom: 13.06.2005 

 
2. Staatliches Umweltamt Itzehoe 

Außenstelle Lübeck 
Az.: L 114 
17.06.2005 

 
3. Amt für ländliche Räume Lübeck 

Az.: 115/113/5121.11-62 Ahrensburg 646 
vom 16.06.2005 
 

4. Forstamt Trittau 
Untere Forstbehörde 
Az.: 7425.13 UFB 
vom 02.06.2005 
 

5. Kreis Stormarn 
Der Landrat 
FD Hochbau und Denkmalpflege 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Az.: 51/102-334-30.1-001 
vom 07.06.2005 
 

6. Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Amt für Landesplanung LP 13 
vom 28.06.2005 
 

7. Amt Siek 
Der Amtsvorsteher 
Az.: S2 – 622-01/0 
vom 06.06.2005 

 
8. Gemeinde Großhansdorf 

Bau- und Umweltamt 
vom 22.06.2005 

 
 

 
 
 
9. Amt Bargteheide-Land 

vom 28.06.2005 
 

10. Gemeinde Ammersbek 
Az.: 6160-80 
vom 29.06.2005 
 

11. Industrie- und Handelskammer zu Lübeck 
Az.: Ja/Ha 
vom 30.06.2005 
 

12. Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
Az.: BPGr-Bod 
vom 23.06.2005 
  

13. Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG 
Az.: AP-Re/B13 
vom 28.06.2005 
 

14. BUND und NABU 
Az.: WH/SZ/Boc OD 289-2004 BBP/FNP 
vom 27.06.2005 
 

15. Rechtsanwälte Notare Wegner, Stähr & Partner 
Az.: 01302-04/Wi 
vom 29.06.2005 
  

16. verschiedene Fachdienste der Stadt Ahrensburg 
FD IV.3 
FD II.1 
 

17. Stadtentwässerung der Stadt Ahrensburg 
vom 02.06.2005 
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1. 
Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Schleswig-Holstein 
Az.: VII 417-533.71-62-001 Frau Bülck 
vom: 13.06.2005 
 
 
Die Anregungen aufgrund der Stellungnahme des Ministeriums 
für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr vom 23.07.2004 (Stel-
lungnahme aufgrund der 1. Öffentlichen Auslegung) sind bereits 
in die Fassung der 2. Öffentlichen Auslegung eingeflossen. 
 
Die Anregungen betrafen folgende Themenpunkte: 
 
• nachrichtliche Übernahme der Ortsdurchfahrtsgrenzen 
• nachrichtliche Übernahme des 20m Schutzstreifens an der 

Landesstraße 224 
• nachrichtliche Übernahme des 15m Schutzstreifens an der 

Kreisstraße 106 östlich der Ortsdurchfahrtsgrenze 
 
Auch die sonstigen Hinweise (keine direkten Zufahrten und Zu-
gänge bei den Straßen des überörtlichen Verkehrs) wurden be-
reits berücksichtigt. 
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2. 
Staatliches Umweltamt Itzehoe 
Außenstelle Lübeck 
Az.: L 114 
17.06.2005 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Für die vorgesehene 2. Öffentliche Auslegung des Bebauungs-
planes Nr. 82 wird auch der geforderte qualifizierte Grünord-
nungsplan mit den entsprechenden Eingriffs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen vorgelegt werden. Diese naturschutzrechtli-
chen Maßnahmen werden in den Bebauungsplan integriert wer-
den. 
 
Die sonstigen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
Weiteren berücksichtigt werden. 
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3. 
Amt für ländliche Räume Lübeck 
Az.: 115/113/5121.11-62 Ahrensburg 646 
vom 16.06.2005 
 
 
In der Stellungnahme des Amtes für ländliche Räume vom 
11.08.2004 bezieht sich die Behörde auf die landwirtschaftlichen 
Betriebe Voss und Feddern und den nach der baulichen Umset-
zung des 1. Abschnitts des Gehwerbegebietes Beimoor-Süd er-
heblich eingeschränkten landwirtschaftlichen Nutzung des Ge-
samtbereiches. 
 
Die in der 30. Änderung des Flächennutzungsplanes vorgese-
hene städtebauliche und funktionelle Entwicklung ist ein langfris-
tiges Stadtentwicklungsziel der Stadt Ahrensburg. Bei der stu-
fenweisen Konkretisierung im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung (also vor der baulichen Umsetzung) werden im Vor-
feld entsprechende Gespräche mit den Grundeigentümern und 
Pächtern erfolgen. Ziel dabei ist, verträgliche Regelungen zur 
Existenzsicherung der landwirtschaftlichen Betriebe einvernehm-
lich festzulegen. 
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4. 
Forstamt Trittau 
Untere Forstbehörde 
Az.: 7425.13 UFB 
vom 02.06.2005 
 
 
Kenntnisnahme. 
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5. 
Kreis Stormarn 
Der Landrat 
FD Hochbau und Denkmalpflege 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Az.: 51/102-334-30.1-001 
vom 07.06.2005 

 
 
Kenntnisnahme. 
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6. 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Amt für Landesplanung LP 13 
vom 28.06.2005 
 
 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken seitens der Freien und 
Hansestadt Hamburg bestehen. 
 
Gegenstand der 2. öffentlichen Auslegung ist der fortgeschrie-
bene Umweltbericht. Unter Pkt. 6.1.4.2 "In der Umweltprüfung 
gem. Abwägung der Stellungnahmen zur 1. öffentlichen Ausle-
gung zu berücksichtigende Sachverhalte" wird dargelegt, dass 
möglicher Auswirkungen auf die hydraulischen Verhältnisse im 
Zusammenhang mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 82 gu-
tachterlich geprüft wurden. Im Ergebnis können keine nachteili-
gen Auswirkungen auf den Abfluss der Aue festgestellt werden. 
Darüber hinaus wurde der im Rahmen des entwickelten Kon-
zeptes zur Entlastung der Aue vorgeschlagene Retentionsraum 
in die Darstellung der F-Plan-Änderung übernommen. 
 
Sowohl vor dem Hintergrund, dass im Umweltbericht der 
Schwerpunkt der Darstellungen auf erwartbaren erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen liegt und eine problem- und maß-
stabsadäquate Abschichtung von zu beurteilenden Sachverhal-
ten gesetzgeberisch ermöglicht wird bzw. gewollt ist, erübrigt 
sich eine tiefergehende Auseinandersetzung mit möglichen 
Auswirkungen auf die hydraulischen Verhältnisse im  
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Umweltbericht auf Ebene der F-Plan-Änderung. 
 
Der Hinweis auf ein verrohrtes Gewässer im westlichen Teil des 
Planänderungsbereiches kann - sofern hier nicht die Entwässe-
rung des nördlich des Beimoorweges befindlichen Gewerbege-
bietes angesprochen wird – nach den hier vorliegenden Unter-
lagen nicht nachvollzogen werden. 
 
Für das Gewerbegebiet Beimoor-Süd, Bebauungsplan Nr. 82 
wurde unter diesen Voraussetzungen ein Regenklär- und ein 
kombiniertes Regenrückhaltebecken mit Versickerungsfunktion 
geplant. 
 
Hierzu wurden höchste Anforderungen berücksichtigt und alle 
denkbaren und möglichen Sicherheiten eingeführt. Folgende 
Annahmen wurden getroffen: 
 
Die Einleitmenge wurde auf 27 l/s gedrosselt. Dieses entspricht 
einer Regenwasserabflussspende von 1,2 l/(s*ha) = der natürli-
che Abfluss aus dem angeschlossenen Einzugsgebiet. 
 
In Bezug auf die Stabilisierung des örtlichen Wasserkreislaufs 
wird ein Teil des Niederschlagswassers über die Beckensohle 
versickert (Qs = rd. 62 l/s). 
 
Das Rückhaltebecken wurde für ein 100-jähriges Regenereignis 
nachgewiesen (Die Vorgabe der Wasserbehörde lag bei einem 
5-jährigen Regenereignis). 
 
Durch eine entsprechend höhere Anordnung des Notüberlaufes 
werden noch zusätzliche Rückhaltereserven erzielt. 
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Es ist dem zufolge mit keiner Verschlechterung der derzeitigen 
Situation zu rechnen. 
 
Im Frühjahr diesen Jahres wurde eine hydraulische Untersu-
chung der Aue zwischen Großhansdorf und der Kläranlage Ah-
rensburg vorgenommen. Ziel dieser Untersuchung war die Ge-
fahren infolge der Hochwasserabflüsse mit verschiedenen Wie-
derkehrzeiten abzuschätzen und Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der jetzigen Situation durch die Rückhaltung der Hochwas-
serabflüsse in den ggfs. zur Verfügung stehenden Retentions-
flächen oberhalb (östlich) der Unterquerung der Aue und der 
L224 aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang wurde ein Kon-
zept zur Entlastung der Aue unterhalb des Ostrings entwickelt.  
Demnach treten erst bei einem 10-jährlichen Regenereignis 
Überflutungen im Bereich des ca. 500 m langen Uferabschnittes 
der Aue unterhalb der Einmündung des Hopfenbaches auf. Die 
Einleitung des Drosselabflusses und die daraus resultierenden 
Auswirkungen aus dem Regenrückhaltebereich des Bebau-
ungsplans Nr. 82 mit 27 l/s bleiben im Falle eines Hochwassers 
ohne Bedeutung. 
 
Darüber hinaus beabsichtigt die Stadt Ahrensburg eine detail-
lierte Untersuchung des Vorfluters Aue bzw. des Gölmbaches 
durchzuführen. 
 
Die kleinteilige Überlagerung des Gewässer- und Erholungs-
schutzstreifens von Darstellungen zur Regenwasserbehandlung 
wird qualitativ nicht als Zielkonflikt gewertet, da hier eine 
naturnahe Ausbildung der Rückhalteflächen erfolgen soll, die 
nicht im Widerspruch zu den Entwicklungszielen für den 
Gewässer- und Erholungsschutzstreifens steht. 
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Möglichen, aus einer Errichtung einer Sperranlage resultieren-
den Konflikten wird im Umweltbericht in Kap. 6.4.2.3 (Maßnah-
men zur Vermeidung und Minimierung von Auswirkungen auf 
Schutzgüter Pflanzen und Tiere) Rechnung getragen. Hier wird 
als Zielvorgabe für die nachfolgenden Planungsebenen formu-
liert, bei der konkreten Ausgestaltung bzw. Umsetzung von 
Maßnahmen im Bereich der dargestellten Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung "Bereich für naturnahe Entwicklung und Re-
tentionsflächen" dafür Sorge zu tragen, dass die Durchgängig-
keit der Aue und damit ihre Funktion als Wanderkorridor für 
wassergebundene Organismen erhalten bleibt.  
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7. 
Amt Siek 
Der Amtsvorsteher 
Az.: S2 – 622-01/0 
vom 06.06.2005 
 
 
Kenntnisnahme. 
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8. 
Gemeinde Großhansdorf 
Bau- und Umweltamt 
vom 22.06.2005 
 
 
Kenntnisnahme. 
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9. 
Amt Bargteheide-Land 
vom 28.06.2005 
 
 
Im zentralen Bereich des Geltungsbereiches ist eine Hauptver-
kehrsstraße dargestellt, die den Ostring (Landesstraße 224) mit 
dem Knotenpunkt Beimoorweg/Kornkamp verbindet. Diese Stra-
ße ist Teil des geplanten Entlastungsringes im Norden Ahrens-
burgs. Die Linienführung dieses Straßenzuges wurde im Gene-
ralverkehrsplan entwickelt. Sie beginnt am Ostring, folgt der neu 
im Flächennutzungsplan dargestellten Straßenführung, benutzt 
die vorhandene Straße Kornkamp im Gewerbegebiet Nord, 
schwenkt dann in nordwestlicher Richtung ab, quert die Eisen-
bahnstrecke Hamburg – Lübeck und führt dann in einem Teilab-
schnitt über das Gebiet der Gemeinde Delingsdorf zum An-
schluss an die B 75. In einem weiteren Bauabschnitt ist eine bo-
genförmige Verbindung zur Bünningstedter Straße (Landesstra-
ße 225) geplant.  
 
Die Verwirklichung dieses Straßenzuges würde 
 
• zu einer wesentlichen Entlastung der heute stark überlaste-

ten B 75 im Bereich des Ahrensburger Schlosses insbeson-
dere der Knoten Ostring/Bahntrasse/Beimoorweg und Lübe-
cker Straße/Am Alten Markt/Am Weinberg führen, 

 
 
• die Anbindung des Gewerbegebietes Nord als regionalen Ar-
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beitsplatzschwerpunkt mit über 6.000 Beschäftigten wesent-
lich verbessern und 

 
• die weitere bauliche Entwicklung des Mittelzentrums Ahrens-

burg (insbesondere Beimoor-Süd) erst ermöglichen. 
 
Die gutachterlich entwickelte interne Haupterschließung des 
Gewerbegebietes Beimoor-Süd ist ebenfalls als West-Ost ver-
laufende örtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt. Sie verbindet 
die Verlängerung Kornkamp mit dem Beimoorweg im Osten und 
wird langfristig diesen entlasten. 
 
Durch diese vorgesehene überörtliche Verkehrskonzeption kön-
nen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gemein-
de Delingsdorf erkannt werden, da sehr überwiegend bestehen-
de Verkehrsströme bzw. Verkehrsmengen nur verlagert werden. 
Durch das neue Gewerbegebiet und den dann zukünftig neuen 
Arbeitsplätzen wird sich das Verkehrsaufkommen an den beiden 
Autobahnzubringern im Osten und Süden erhöhen, die Gesamt-
situation im Gemeindegebiet Delingsdorf erfährt dadurch jedoch 
keine wesentlichen Beeinträchtigungen. 
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10. 
Gemeinde Ammersbek 
Az.: 6160-80 
vom 29.06.2005 

 
 
Für das Gewerbegebiet Beimoor-Süd, Bebauungsplan Nr. 82 
wurde unter diesen Voraussetzungen ein Regenklär- und ein 
kombiniertes Regenrückhaltebecken mit Versickerungsfunktion 
geplant. 

 
Hierzu wurden höchste Anforderungen berücksichtigt und alle 
denkbaren und möglichen Sicherheiten eingeführt. Folgende 
Annahmen wurden getroffen: 
 
Die Einleitmenge wurde auf 27 l/s gedrosselt. Dieses entspricht 
einer Regenwasserabflussspende von 1,2 l/(s*ha) = der natürli-
che Abfluss aus dem angeschlossenen Einzugsgebiet. 
 
In Bezug auf die Stabilisierung des örtlichen Wasserkreislaufs 
wird ein Teil des Niederschlagswassers über die Beckensohle 
versickert (Qs = rd. 62 l/s). 
 
Das Rückhaltebecken wurde für ein 100-jähriges Regenereignis 
nachgewiesen (Die Vorgabe der Wasserbehörde lag bei einem 
5-jährigen Regenereignis). 
 
Durch eine entsprechend höhere Anordnung des Notüberlaufes 
werden noch zusätzliche Rückhaltereserven erzielt. 
 
Es ist dem zufolge mit keiner Verschlechterung der derzeitigen 
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Situation zu rechnen. 
 
Im Frühjahr diesen Jahres wurde eine hydraulische Untersu-
chung der Aue zwischen Großhansdorf und der Kläranlage Ah-
rensburg vorgenommen. Ziel dieser Untersuchung war die Ge-
fahren infolge der Hochwasserabflüsse mit verschiedenen Wie-
derkehrzeiten abzuschätzen und Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der jetzigen Situation durch die Rückhaltung der Hochwas-
serabflüsse in den ggfs. zur Verfügung stehenden Retentionsflä-
chen oberhalb (östlich) der Unterquerung der Aue und der L224 
aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang wurde ein Konzept zur 
Entlastung der Aue unterhalb des Ostrings entwickelt.  
Demnach treten erst bei einem 10-jährlichen Regenereignis Ü-
berflutungen im Bereich des ca. 500 m langen Uferabschnittes 
der Aue unterhalb der Einmündung des Hopfenbaches auf. Die 
Einleitung des Drosselabflusses und die daraus resultierenden 
Auswirkungen aus dem Regenrückhaltebereich des Bebauungs-
plans Nr. 82 mit 27 l/s bleiben im Falle eines Hochwassers ohne 
Bedeutung. 
 
Darüber hinaus beabsichtigt die Stadt Ahrensburg eine detaillier-
te Untersuchung des Vorfluters Aue bzw. des Gölmbaches 
durchzuführen. 
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Im zentralen Bereich des Geltungsbereiches ist eine Hauptver-
kehrsstraße dargestellt, die den Ostring (Landesstraße 224) mit 
dem Knotenpunkt Beimoorweg/Kornkamp verbindet. Diese Stra-
ße ist Teil des geplanten Entlastungsringes im Norden Ahrens-
burgs. Die Linienführung dieses Straßenzuges wurde im Gene-
ralverkehrsplan entwickelt. Sie beginnt am Ostring, folgt der neu 
im Flächennutzungsplan dargestellten Straßenführung, benutzt 
die vorhandene Straße Kornkamp im Gewerbegebiet Nord, 
schwenkt dann in nordwestlicher Richtung ab, quert die Eisen-
bahnstrecke Hamburg – Lübeck und führt dann in einem Teilab-
schnitt über das Gebiet der Gemeinde Delingsdorf zum An-
schluss an die B 75. In einem weiteren Bauabschnitt ist eine bo-
genförmige Verbindung zur Bünningstedter Straße (Landesstra-
ße 225) geplant. Dieser weitere Bauabschnitt ist nicht Bestand-
teil der 30. Änderung des Flächennutzungsplanes. In den weite-
ren Verfahren zur Umsetzung des Entlastungsrings werden wei-
tere Untersuchungen erbracht werden. Die Gemeinde Ammers-
bek wird als betroffene Nachbargemeinde an den jeweiligen ver-
fahren beteiligt werden. 
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11. 
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck 
Az.: Ja/Ha 
vom 30.06.2005 
 
 
Kenntnisnahme. 
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12. 
Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
Az.: BPGr-Bod 
vom 23.06.2005 
 
 
Kenntnisnahme. 
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13. 
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG 
Az.: AP-Re/B13 
vom 28.06.2005 
 
 
Kenntnisnahme. 
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14. 
BUND und NABU 
Az.: WH/SZ/Boc OD 289-2004 BBP/FNP 
vom 27.06.2005 
 
Kenntnisnahme. 
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15. 
Rechtsanwälte Notare Wegner, Stähr & Partner 
Az.: 01302-04/Wi 
vom 29.06.2005 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
In diesem Zusammenhang wird auf die Abwägungsergebnisse 
vom 04.10.2004 zum Bebauungsplan Nr. 82 „Beimoor-Süd“ hin-
gewiesen. 
 
Die Abwägungsvorschläge erbrachten folgendes Ergebnis: 
Die Mischgebietsfläche entfällt und wird durch eine Festsetzung 
bzw. Darstellung Gewerbegebiet ersetzt. 
 
Die festgesetzten bzw. dargestellten Grünflächen unterschiedli-
cher Grünflächen sowie die Verkehrskonzeption bleiben unver-
ändert erhalten. 
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16. 
verschiedene Fachdienste der Stadt Ahrensburg 
FD IV.3 
FD II.1 
 
 
Kenntnisnahme 
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16. 
verschiedene Fachdienste der Stadt Ahrensburg 
FD IV.3 
FD II.1 
 
 
Kenntnisnahme. 
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17. 
Stadtentwässerung der Stadt Ahrensburg 
vom 02.06.2005 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


